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Herrn Präsidenten 
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,~ Gegenstand: Sch:riftl~che parlamentarEhe An-· _ 
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frage der Abgeordneten zum National­
( rat 'Peter und' Genossen' (FPö),' .' 
:tfr. -.1400/J,vom 13. Oktober, 1977, 
betreffend Attersee Klauswehr 
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Die schriftliche parlamentarische Anfrage ~er Abgeordneten .- .- - ,. -" -

zum Nationalrat Peter und Genossen (FPÖ) , Nr. 11+00/ J, be-
treffend Attersee-Klauswehr, beehre ich mich ,·de folgt z~ 

'beantworten: 

Ein sehr wesentlich~s Ziel, das durch die Errichtung des 
Attersee-Klauswehres er:x;:-eicht werden sollte, war der Schutz 

--
der Ufergebiete vor Hochwasser durch möglichste Konstant-
haltung des Wasserspiegels. Eine Verhinderung jeglichen See­
anstieges würde aber zu großen Überschwemmungen an der 
Ager führen und ist deshalb nicht vertretbar. 

Beim Betrieb des Attersee-Klauswehres müssen sOII.1it die 
Interessen der Seeanreiner und jene der Unterlieger gegen­
einander abgewogen werden. 'Ein derartiger Interessenausgleich 
führt aber zwingend zu' der Unmöglichkeit, den unterschiedlichen 
Standpunkten aller Betroffenen voll Rechnung zutragen. 
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Die Betri'ebsordnung des Attersee-Klauswehres wurde unter 

\ 

anderem so erstellt, daß die Auswirkungen der h~ufigen 1'1" 

kleineren Seehochwässer stark berabgemindert werden können. 
Die Auswirkungen großer Hochwässer können durch das Attersee­
Klauswehr nicht ausgeschaltet, jeddch auch vermindert werden. 
Diesbezügliche Untersuchungen haben ergeben, daß das Hoch-

-. -
wasser vom Spätherbst 1974 im Seebereich zu einer um 5 cm 
höheren Spiegellage geführt und ~ 4 Tage länger gedauert 

. i' f' 

hätte, wenn das Klauswehr noch nicht in Betrieb gewesen wäre. 
Beim Julihochwasser 1975 wäre die Spiegellage um 3 cm höher 
und die Dauer um 7 Tage länger geweseno 

Bei der Betriebsordnung- des Attersee-Klauswehres handelt es 
_0. - -) ,. 

sich derzeit no cl? 'um eine vorläufige Betriebsordnung.' Diese 
vorläufige Betii~bsordnung-~ird path\Vorii~genweiterer Er-

. fahrungen einer Überprüfung unterzogen werden. Dabei werden 
auch die betroffenen Anrainer Gelegenheit haben, sich zu 
äußern. Ich muß aber scbon jetzt darauf hiD't'1eisen, daß eine 
rasGbere Abfuhr von Hochwasser aus dem Atterseeraum nur· dann ° 

- '. '. . ( ° 

~ögl~cb s~~n _ vtir~, we:r;tn nacpgewiesen werden.kann, ° daß diese 
~aß~ah:rp.e mit keinen wesentlichen zusätzlichen_Ver~chärfungen 

~ 

der Abflußverhältnisse in der Unterliegerstrecke:verbunden 
ist. 
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